
Bekanntmachung

Beschluss über die Gültigkeit der
Kommunalwahlen vom 25.05.2014 und
der Stichwahl vom 15.06.2014 und die
Prüfung des Einspruchs gegen die
Oberbürgermeisterwahl.

Gemäß § 65 der Kommunalwahlordnung
(KWahlO) in der zurzeit gültigen Fassung
gebe ich bekannt:

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
in seiner Sitzung vom 01.10.2014 nach
Vorprüfung durch den Wahlprüfungs -
ausschuss festgestellt:

1) dass mangelnde Wählbarkeit einer
Vertretungsperson nach den vorliegen-
den Erkenntnissen nicht gegeben wa-
ren,

2) dass keine Unregelmäßigkeiten bei der
Vorbereitung der Wahlen oder der
Wahlhandlung vorgekommen sind, die
im jeweils vorliegenden Einzelfall auf
das Wahlergebnis für die Wahl des Ra-
tes, die Wahl der Bezirksvertretungen
und der Wahl des Oberbürgermeisters
oder auf die Zuteilung der Sitze
a) aus den Wahlbezirken und den

Reservelisten für die Wahl des
Rates

und
b) aus den Listenwahlvorschlägen für

die Wahl der Bezirksvertretungen
von entscheidendem Einfluss ge-
wesen sein könnten.

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
folgenden Beschluss gefasst:

„Die Vorprüfung gemäß § 40 Kommunal-
wahlgesetz (KWahlG) i.V.m. § 66 KWahlO
hat ergeben, dass keine der in § 40 Abs. 1
Buchstaben a) bis c) KWahlG aufgeführ-
ten Fälle vorliegen.
Der Einspruch des Herrn XXX* (* Aus
datenschutzrechtlichen Gründen Name/n

entfernt.) vom 06.06.2014 wird als gegen-
standslos zurückgewiesen.
Die Kommunalwahlen vom 25.05.2014
(Wahl des Rats, Wahl der Bezirksvertre-
tungen und Wahl des Oberbürgermeis -
ters) und die Stichwahl des Oberbürger-
meisters am 15.06.2014 werden gemäß
§ 40 Abs. 1 Buchstabe d) KWahlG für gül-
tig erklärt.“

Gegen diesen Beschluss kann gemäß
§ 41 KWahlG in der zurzeit gültigen Fas-
sung binnen eines Monats nach Be -
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht
Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düs-
seldorf erhoben werden.

Mönchengladbach, den 29.10.2014

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Beschluss über die Gültigkeit der Wahl
der Mitglieder des Integrationsrates der
Stadt Mönchengladbach vom 25.05.2014
und die Prüfung der Beschwerde und
des Einspruchs gegen die Wahl der Mit-
glieder des Integrationsrates der Stadt
Mönchengladbach sowie der Forderung
von Neuwahlen.

Gemäß § 65 der Kommunalwahlordnung
(KWahlO) in der zurzeit gültigen Fassung
gebe ich bekannt:

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
in seiner Sitzung vom 01.10.2014 nach
Vorprüfung durch den Wahlprüfungs -
ausschuss festgestellt:

1) dass mangelnde Wählbarkeit einer
Vertretungsperson nach den vorliegen-
den Erkenntnissen nicht gegeben wa-
ren,

2) dass keine Unregelmäßigkeiten bei der
Vorbereitung der Wahl oder der Wahl-
handlung vorgekommen sind, die im
jeweils vorliegenden Einzelfall auf das
Wahlergebnis für die Wahl der Mit -
glieder des Integrationsrates der Stadt
Mönchengladbach oder auf die Zu -
teilung der Sitze aus den Listenwahl-
vorschlägen von entscheidendem Ein-
fluss gewesen sein könnten.

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat
folgenden Beschluss gefasst:

„Die Beschwerde sowie der Einspruch der
Frau XXX* und des Herrn XXX* (* Aus
datenschutzrechtlichen Gründen Name/n
entfernt.) vom 27.05.2014 sind unzulässig.
Die Forderung von Neuwahlen ist darüber
hinaus unbegründet.
Die Vorprüfung gemäß § 22 Wahlordnung
für die Mitglieder des Integrationsrates
der Stadt Mönchengladbach (WahlO IR
MG) i.V.m. § 40 Kommunalwahlgesetz
(KWahlG) i.V.m. § 66 KWahlO hat er -
geben, dass keine der in § 40 Abs. 1
Buchstabe a) bis c) KWahlG aufgeführten
Fälle vorliegen.
Die Wahl der Mitglieder des Integrations-
rates der Stadt Mönchengladbach wird
gemäß § 22 WahlO IR MG i.V.m. § 40
Abs. 1 Buchstabe d) KWahlG für gültig
erklärt.“

Gegen diesen Beschluss kann gemäß
§ 41 KWahlG in der zurzeit gültigen Fas-
sung binnen eines Monats nach Be -
kanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht
Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düs-
seldorf erhoben werden.

Mönchengladbach, den 29.10.2014

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister
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Der Oberbürgermeister gibt bekannt:
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